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Bimmer genügenb grog bimenftoniert fein. ®er oon
ben |>erren 2ïrc£)iteftert SBernli & ©teger oorgetegte 23au=

tpp fanb {einerlei Slnfecgtung.
Kircgeubüit in ©tgimenberg (Büricg). ®te inläro

btfcfje fatf)oIi[cf)e SRiffion £ujern erroarb eirt ©runbftücf
Sum S3ciu einer fatgolifcgen Hircfje. ®aS S3attgefpann
ift bereite erftellt. Sie neue, unroeit ber beftegenben
reformierten Kircge planierte fatgotifcge Kircge ift ju
rafcger ©rftellung in SluSficgt genommen.

®aS ©Mtielegropgenbeulntrtl. ®er 93unbeSrat fjat
befcgloffen, an bie ©rricgtung eineS ®enlmalS' ber SBett*

telegrapgemtlnion einen Beitrag non 70,000 granfen p
bemiUigen. ®aS ®enïmat ift bereits feit einigen Qagren
geplant unb mürbe nacf) 33ern, bem ©ig ber 2Belttele=

grapgeroUnion, p ftegen Eomitten. Sits ©tanbort ift
ber ^eloetiaptag (in ber Slje ber Kircgenfelbbritde) oor=
gefegen.

SluSöau beS Bnterlaïener SSeftbagngofeS. ®er
©emeinberat oon Qnterlafen gab ber "Saufommiffion
Auftrag, in Sßerbinbung mit ber iRolizeifommiffion oer--

fcgiebene bauliege Sßeränberungen beim SBeftbagngof (lïuf=
ftiegtreppen p ben perrons, SluSlaberampe), llberbadjitng
be§ 4. perrons in 3nterlaîen--0ft p prüfen.

SBauroefen in Sguu. (SluS ben 23erganblitngett fc«S

©emeinberateS.) ©in ©efucig beS ©emeinberateS an ben
ShtnbeSrat, eS möcgte ber 33unb in Sgun eine Slnzagt
SBognungen erftelten taffen, ober fid^ am 33au oon
folcgen bei ber Finanzierung tatfräftig tntereffieren,
murbe ablegnenb befcgieben. ©S rourbe auf ben Um»

ftanb gingeroiefett, bag bag oon ber SknbeSoerroattung
in Sgun befcgäftigte ißerfonat eger geringer ift als cor
bem Krieg, fo bag bie in Sgun gerrfcgenbe SBognungS'
not îeineSroegS oom ißerfonat ber SSunbeSoerroaltung
oerurfadgt roorben ift. Ferner gäbe ber 93unb buret)
bie finanzielle Unterftügung beS SBognungSbaueS bureg
ben 23unbeSratSbefcgIuf? oom 19. Februar 1921 bereits
bie SJtöglicgteit geboten, unb ftege zurzeit mit bem Kam
ton S3ern in Ünterganbtungen bet)ufS ©rgögttng beS

biefettt für außerordentliche ©itboentionen geroägrten
KrebiteS fpeziell im ^inblid auf bie außergewöhnlichen
33erßältniffe im ferner Dberlattb. ®urcg biefe ittS Slitge
gefügte Krebitergögung merbe es möglich fein, aucg bett
SBognungSbau auf bem ißlage Sgun tatträftig zu förbern.
@S roirb befcgloffen, ben SluSbau ber SRöncgftraße oon
ber Stußern fRingftraße bis zum ®ürrenaft=2öeg in ber
93reite oon 6 m als StotftanbSarbeit auszuführen. ®ar»
an bezaglen bie 93unbeSbagnen oertragSgemag einen Seil
ber Kofien. 93ei biefem ©tragenbau follen erftmalS
probetoeife SlrbeitSlofe im Bmeifcgicgtenbetrteb befegäftigt
roerben.

©rroeitmtng beS ®tafomffen= unb ©rfioIunaS»
geintS „©iloag" bei (Bündigen (93ern). ®ie außer»
orbentlicge SJtitglieberoerfammtung befeglog ben 93au
einer fcglicgten Kapelle, melcge ttacg ben Plänen oon
Slrcgiteït Sracgfel in näcgfter Beit erfteflt merben foil.
®te ®eotSfumme beträgt 45,000 Franïen. ®er 93au foil
19,5 m lang unb 11,5 m breit roerben. 3m fernem
rourbe einem projette zugeftimmt, bag für ben tßorfteger
ein SBogngauS erfteltt roerben foü, unb für ben Fad,
bag bie notroenbigen SJtittel aufgebracht roerben, roürbe
ber 93au nocg biefen fperbft in Singriff genommen. ®er
®taîonie=93erein erweitert niegt allein fein fcgöneS SBerf,
er fegafft aueg Arbeitsgelegenheit, roelcgeS SJtoment in
ber ©egenroart fegr gocg bewertet roirb. Slucg zum 33au
emeS Heinen ©eroäcgSgaufeS rourbe bie Buftimmung ge=
geben, ba eine rentable ©emüfe* unb Slumenfultur oon
einem fotegen burcgauS abgängig ift.

»autiitigfdt im ÏBâggital (©egrogz). 3m ©tufero
wert Kempen beS KraftroerïeS SBâggital ftegt bie SBogn=
folonie bereits unter ®a^.

©uumefen in ©iffftd) (^afellanb). ®ie 93ürgerge=

meinbeoerfammlung befeglog bie ©rroerbung unb ben

Umbau ber alten 33raue in ein ©emeinbegauä-
Ferner würbe bie Bnangriffnagme beS93runtienberg^
roegeS befcgloffen.

töaulidjeS aus Dltingen (33afellanb). Çier gerrfegt

zurzeit rege Siautätigfeit. tötaurer unb Bimmerleute finb

emfig baratt, ©cgeune unb SBogtigauS ber bureg Ffue*'
fegaben obbadjloS geroorbeneti Familien SBeitnauer roieber

in ©tanb zu fteüen. 9ßon figönem SBetter begünftigh
finb bie Arbeiten foioeit gebiegen, bag beibe ©ebäube

glüdlicg roieber unter ®adj gebraegt roerben tonnten,
iftocg garrt bie ebenfalls gerftörte ©emeinberemife beS

SffiieberaufbauS. ®ie Arbeiten baran finb nocg niegt in

Singriff genommen roorben.

tytufeum unb StbliothelSgc&äuöe itt Sd)«ffgaufen.
®er Kleine ©tabtrat beantragt bem ©rogen ©tabtrat,
bem Umbau berKlofterliegenfcgaften itnb beS

alten B^uggaufeS zu einem SDtufeum unb einem

©ibliotgetSgebäube nad) ben Plänen ber Ardgi'
tetten ©cgäfer unb 9tifeg in ©gur grunbfäglicg z^'
zuftimmen. ®er Koftenooranfcglag fiegt eine Skufumme
oon 1,952,000 Fï. cor, roägrenb ber SJtufeumSbaufonbS
erft runb 422,000 F*- aufroeift. ®er Kleine ©tabtrat
feglägt eine etappenroeife SluSfügrung oor unb oerlangt
einftroeilen einen Krebit oon 170,000 F*- für ben erften
Seit ber 93auten, bie als 9totftanbSarbeit auSzu=

fügren wären.

tpiantonturrenj für Den Steufiau eines Sßermul'
tungSgegäubeS beS ftäbtifegen ©IcttrijitätS* unb Söflf=

fermerïeS in Slarnu. ®er ©emeinberat oon Slarau
oeranftaltet ein ißreiSauSfegreiben zur ©rlangung oon
©ntroürfen für ben Steubau etneS 93erroaItungSgebäubeS
beS ftäbtifegen ©tettrizitätS* unb SBafferroerfeS. 2lm
SBettberoerb tonnen fieg beteiligen aüe roenigftenS feit
einem Bagre in Slarau roogngaften unb bie itt ber ©egroeiz
roogngaften, in Slarau eingebürgerten Slrcgiteften. ®ie
Sßerroaltungen ber beiben ftäbtifegen SBerfe finb gegem
roärtig im alten ©lettrizitätSroert att ber 93agngofftrage
untergebracht. Für bas nette 93erroaltungSgebäube tommt
in erfter Sinie bie SBiefe zmifegen Söacgftrage unb @nO

felberftrage gegenüber ber Sadfabrit ©aenglen in 93etracgt.

®ie ©uuflenoffenfdiûft Slarfiurg gat fieg, ogtte igren
Bmed (Hebung ber SöognungSnot burdg Steubauten) im
geringften erreicht zu gaben, roieber aufgelöft.

Set ©efefieutmurf ttec bett Berftefjr

mit @ntniipffieit unb iiiu Baugeraerfic.

(O.-VV.) Unterm 15. Sanitär 1920 gat ber Dtegic*
rungSrat beS Kantons Büricg bem KantouSrate
ben ©nttourf §u einem ©efeg über bie ©rgänjung beS

@infügrungägefegeSzttmBit)i(gefcgbuJge(®üterfcgläcgterei)
unb über ben geroerbSmägigen iöerfegr mit ©runbftüdeu
unterbreitet, unb bie Pom KantonSrate eingefegte Kom»
miffion gat unterm 21. Sejember 1920 bem iRate eitle

SSorlage über bie erftere F^uge öorgetegt, toeldge bau"
unterm 22. üJtärj 1921 bttrig einen ©efegentrourf über
ben getoerbSmägigen Sßerfegr mit ©runbftüden ergänzt
tourbe. SRan gat in weiteren Kreifen bis gettte niegt

fegr biet über biefe SDÎaterie gefprotgen, unb bocg ift
bie Vorlage meiner SReinung naeg fpeziell für bas ®au-
gewerbe bon fo einfegneibenber SBicgtigteit, ba§ eS geute
niegt zu früg ift, eine 93eleiugtung ber Vorlage unter
bem ©efidjtSroinfet beS 33augetoerbeS uttb ber batnU
Zufammengängenben öffentlidgen Fntereffen in bie ®i^'
luffion zu werfen.
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Zimmer genügend groß dimensioniert sein. Der von
den Herren Architekten Wernli à Steger vorgelegte Bau-
typ fand keinerlei Anfechtung.

Kirchenba» w Schönenberg (Zürich). Die inlän-
dische katholische Mission Luzern erwarb ein Grundstück
zum Bau einer katholischen Kirche. Das Baugespann
ist bereits erstellt. Die neue, unweit der bestehenden
reformierten Kirche planierte katholische Kirche ist zu
rascher Erstellung in Aussicht genommen.

Das Welttelegraphendenkmal. Der Bundesrat hat
beschlossen, an die Errichtung eines Denkmals der Welt-
telegraphen-Union einen Beitrag von 70,000 Franken zu
bewilligen. Das Denkmal ist bereits seit einigen Jahren
geplant und würde nach Bern, dem Sitz der Welttele-
graphen-Union, zu stehen kommen. Als Standort ist
der Helvetiaplatz (in der Axe der Kirchenfeldbrücke) vor-
gesehen.

Ausbau des Jnterlakener Westbahnhofes. Der
Gemeinderat von Jnterlaken gab der Baukommission
Auftrag, in Verbindung mit der Polizeikommission ver-
schiedene bauliche Veränderungen beim Westbahnhof (Auf-
stiegtreppen zu den Perrons, Ausladerampe), Überdachung
des 4. Perrons in Jnterlaken-Ost zu prüfen.

Bauwesen in Thun. (Aus den Verhandlungen des

Gemeinderates.) Ein Gesuch des Gemeinderates an den
Bundesrat, es möchte der Bund in Thun eine Anzahl
Wohnungen erstellen lassen, oder sich am Bau von
solchen bei der Finanzierung tatkräftig interessieren,
wurde ablehnend beschieden. Es wurde auf den Um-
stand hingewiesen, daß das von der Bundesoerwaltung
in Thun beschäftigte Personal eher geringer ist als vor
dem Krieg, so daß die in Thun herrschende Wohnungs-
not keineswegs vom Personal der Bundesverwaltung
verursacht worden ist. Ferner habe der Bund durch
die finanzielle Unterstützung des Wohnungsbaues durch
den Bundesratsbeschluß vom 19. Februar 1921 bereits
die Möglichkeit geboten, und stehe zurzeit mit dem Kan-
ton Bern in Unterhandlungen behufs Erhöhung des

diesem für außerordentliche Subventionen gewährten
Kredites speziell im Hinblick auf die außergewöhnlichen
Verhältnisse im Berner Oberland. Durch diese ins Auge
gefaßte Krediterhöhung werde es möglich sein, auch den

Wohnungsbau auf dem Platze Thun tatkräftig zu fördern.
Es wird beschlossen, den Ausbau der Mönchstraße von
der Äußern Ringstraße bis zum Dürrenast-Weg in der
Breite von 6 m als Notstandsarbeit auszuführen. Dar-
an bezahlen die Bundesbahnen vertragsgemäß einen Teil
der Kosten. Bei diesem Straßenbau sollen erstmals
probeweise Arbeitslose im Zweischichtenbetrieb beschäftigt
werden.

Erweiterung des Diakonissen- und Erholungs-
Heims „Siloah" bei Gümligen (Bern). Die außer-
ordentliche Mitgliederversammlung beschloß den Bau
einer schlichten Kapelle, welche nach den Plänen von
Architekt Trachsel in nächster Zeit erstellt werden soll.
Tue Devissumme beträgt 45,000 Franken. Der Bau soll
19,5 m lang und 11,5 m breit werden. Im fernern
wurde einem Projekte zugestimmt, daß für den Vorsteher
ein Wohnhaus erstellt werden soll, und für den Fall,
daß die notwendigen Mittel aufgebracht werden, würde
der Bau noch diesen Herbst in Angriff genommen. Der
Dmkonie-Verein erweitert nicht allein sein schönes Werk,
er schafft auch Arbeitsgelegenheit, welches Moment in
der Gegenwart sehr hoch bewertet wird. Auch zum Bau
emes kleinen Gewächshauses wurde die Zustimmung ge-
geben, da eme rentable Gemüse- und Bluinenkultur von
einem solchen durchaus abhängig ist.

Bautätigkeit im Wäggital (Schwyz). Im Stufen-
werk Rempen des Kraftwerkes Wäggital steht die Wohn-
kolonie bereits unter Dach.
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Bauwesen in Sissach (Baselland). Die Bürgerge-
meindeversammlung beschloß die Erwerbung und den

Umbau der alten Braue in ein Gemeindehaus.
Ferner wurde die Inangriffnahme des Brunnenberg-
weges beschlossen.

Bauliches aus Oltingen (Baselland). Hier herrscht

zurzeit rege Bautätigkeit. Maurer und Zimmerleute sind

emsig daran, Scheune und Wohnhaus der durch Feuer-
schaden obdachlos gewordenen Familien Weitnauer wieder

in Stand zu stellen. Von schönem Wetter begünstigst

sind die Arbeiten soweit gediehen, daß beide Gebäude

glücklich wieder unter Dach gebracht werden konnten.

Noch harrt die ebenfalls zerstörte Gemeinderemise des

Wiederaufbaus. Die Arbeiten daran sind noch nicht in

Angriff genommen worden.

Museum und Bibliotheksgebäude in Schasfhausen.
Der Kleine Stadtrat beantragt dem Großen Stadtrast
dem Umbau der Klosterliegenschaften und des
alten Zeughauses zu einem Museum und einem

Bibliotheksgebäude nach den Plänen der Archi-
tekten Schäfer und Risch in Chur grundsätzlich zu-

zustimmen. Der Kostenvoranschlag sieht eine Bausumme
von 1,952,000 Fr. vor, während der Museumsbaufonds
erst rund 422,000 Fr. aufiveist. Der Kleine Stadtrat
schlägt eine etappenweise Ausführung vor und verlangt
einstweilen einen Kredit von 170,000 Fr. für den ersten

Teil der Bauten, die als No ist and s arbeit auszu-
führen wären.

Plankonkurrenz für den Neubau eines Verwal-
tungsgebäudes des städtischen Elektrizitäts- und Was-
serwerkes in Aarau. Der Gemeinderat von Aarau
veranstaltet ein Preisausschreiben zur Erlangung von
Entwürfen für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes
des städtischen Elektrizitäts- und Wasserwerkes. Am
Wettbewerb können sich beteiligen alle wenigstens seit
einem Jahre in Aarau wohnhaften und die in der Schweiz
wohnhaften, in Aarau eingebürgerten Architekten. Die
Verwaltungen der beiden städtischen Werke sind gegen-
wärtig im alten Elektrizitätswerk an der Bahnhofstraße
untergebracht. Für das neue Verwaltungsgebäude kommt
in erster Linie die Wiese zwischen Bachstraße und Ent-
felderstraße gegenüber der Lackfabrik Gaenßlen in Betracht.

Die Baugenossenschaft Aarburg hat sich, ohne ihren
Zweck (Hebung der Wohnungsnot durch Neubauten) im
geringsten erreicht zu haben, wieder aufgelöst.

Der Gesezentmirs wer den Berdehr

M GrimdMe» und des Bnqewerde.
(O.-VV.) Unterm 15. Januar 1920 hat der Regie-

rungsrat des Kantons Zürich dem Kantonsrate
den Entwurf zu einem Gesetz über die Ergänzung des

EinführungsgesetzeszumZivilgesctzbuche(Güterschlächterei)
und über den gewerbsmäßigen Verkehr mit Grundstücken
unterbreitet, und die vom Kantonsrate eingesetzte Kvm-
Mission hat unterm 21. Dezember 1920 dem Rate eine

Vorlage über die erstere Frage vorgelegt, welche dann
unterm 22. März 1921 durch einen Gesetzentwurf über
den gewerbsmäßigen Verkehr mit Grundstücken ergänzt
wurde. Man hat in weiteren Kreisen bis heute nicht
sehr viel über diese Materie gesprochen, und doch ist

die Vorlage meiner Meinung nach speziell für das Bau-
gewerbe von sv einschneidender Wichtigkeit, daß es heute
nicht zu früh ist, eine Beleuchtung der Vorlage unter
dem Gesichtswinkel des Baugewerbes und der damit
zusammenhängenden öffentlichen Interessen in die Dis-
kussion zu werfen.
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die regierunggrcttticße Sßeifung fütjrt beuttidE) aug,
baB bie ©ntwürfe îjeïborgegatigen fiub aug bett 93e=

ftrebungen sur Söefäntpfung ber (MterfcBtäcBterei. @ie

befiniert ben Shtgbrudf „®üterfd)täcBterei" batjin, bag
batunter 31t bcrfteBen jet ber gewerbgmtiBige SEnfauf

lanbwirtfcBaftlicBer |>eimwefen mit folgenber SÖSeiterber*

äuBetung binnen Eurgefter grift 311m 3>t)ec£e ber ®t=

iielung moglidjft ^ot)et (gewinne. äöenn bie Sßeifung
bann mit atlem ßtacBbruä bie boffgwirtfcBaftticBe @djäb=
EtctjEeit bcg fo betriebenen Sitgenjc^aftenagentenberufeä
bor îlugen fitBrt unb bie 9îotwenbig£eit !(ar nadBweift,
baji l)ter gewiffen 9lugwüdBfen ber bieget geftoBen wer»
ben muB, jo ge^en mir mit ißt boflftänbtg einig. Slucß
>bir wünfdBen eine ©rfcBwerung ber ©üterfdBIäcBterei,
jo tueit eine foldEje möglid) ift. äöenn aber bie SÖ3ei=

jung jagt, baB fid) bie Siegenfdjaftenagenten nidjt rein=
'•dl fcßeiben taffert in jotdje, bie nur mit Ianbmirtfd)aft=
litten, unb in fotdpe, bie nur mit ftcibtifcBeu Siegenfdpaften
^anbeltx, unb beSljatb ben nidBtlanbwirtfdBafttidjen ®üter=
bertetjr ben gleichen SBeftimmungen unb @r}<ijwerungen
unterwerfen miß wie bie tanbmirtfcbajtti^en ©iiter,
unb wenn bie tautonSrätttdje Sommiffton in iBrem ®nt=

'purfe biefer Stuffaffung folgt, jo fct)ieBen beibe weit
übet bag giet t)ittan§ ; fie treffen bamit md)t btoB bie
jföiBfiänbe, wetd)e fie befeitigen vootlen, jonbetn fie jiepen
baburct) bie beredjtigten beruflieben Sntereffen beg ge=
jutnten SSaugewetbeg febr ftarf in SOtitteibenfcpaft. @g

fuß Stufgabe ber fotgenben Reiten fein, bag itt Äürje
JU beteudjten.

@3 ift boraugjufcbiden, baB ber Strt. 218 beg Ob(i=

QotioncnrecE)teS, ber gegen bie Oüterfdjtätijterei beftimmt
'ft, auSbrtkflicb betont, bob bag Verbot feine Stnwen*

bpng finben bürfe auf 33attgebiet. die Suterpretatiou
®augebiet bürfte faum fo fdjmierig fein, bafj eg ber

öebörbe unmöglich werben foltte, bie Unterfcbeibungg»
tinie jwifdben tanbwirtfd^aftïid^em unb berS3autätigfeiter=
fdfloffenem ober 31t erfd)tieBenbem ©ebiete gu finben.
@g ift 31t fagen, bajj bie folgen ber ©üterfc^Iäc^terei
beim ftäbtifepen ßiegenfcBaftenberfeBr nidjt eintreten,
and) nicEjt beim 5ßorortgliegenfd)aftenberfe^r, wenigfteng
nidjt infoweit, baB eg unmöglich wäre, swifdjen ben
beibeu tßerfeprgarteu 3U unterfdjeiben. @g Witt ttng
baper fc^einert, baB ber gürdEjerifd^e ©efefjgeber mit feinen
SSocfdjrifteu über bie Stbfidjten beg eibgenöffifdBen ®e>
fefsgeberg weit pinauggeßt, wenn er bag gefamte Sie*
genfdjaftgüerfeprggewerbe fonseffiongpflidBtig erftären
witt. §2 beg ©efefjentwurfeg beftimmt nämtidt): „3öer
gewerbgmäBig ben Sauf ober SSerfauf ober daufd) bon
im Sauton $üridB gelegenen ®runbftüden betreiben ober
bermittetn wiU, bebarf einer ftaatlidijen SSewittigung."
dag ®ewerbe barf bann überhaupt nur gegen pope
Sautiongtjinterlage betrieben werben, llebertretungen
werben mit tjotjen SSuBett geapnbet.

@g macht ben Gtinbrudf, atg ob ber ©efe^geber bei
biefen S3ocfd)riften (ebigtief) bag eigenttid^e 2tgentenge<
werbe im Singe Butte unb baB eb, um ber ©cBioierig»
feit ber Staffififation beg ^anbetg 3U entge^en, biefe aCE=

gemeine definition gewaptt Bat. SOÎogtidBerweife Bat
man aber boçB baratt gebadet, baB biefe weitgeBenbe
Raffung beg SiegenfcpaftenBanbetg StnftoB erregen fönnte.
denn man fadste bie 33egrünbung barin, ba| bie wöp»
renb bem Stiege entftanbene äBoBnunggnot eg audB
fadjticB redBtfertige, ben gefamten SiegenfdBaftenBanbet
unter Sontrotte 3U ftetten. 3n ben Steifen beg Sau»
gewerbeg ift man ber SKeinung, baB gerabe bag ®c=
geuteit ber gatt ift. der Stieg Bat beutticB ge3eigt,
baB, lueutt ber pribate SBoBnunggbau unb ber' bamit
abfotut notwenbige SiegenfdBaftenberfeBr aufBört, bie

kuppert, 8inger K Lie.
ÂîctàFeseilschÂst

Telephon: 8àsu 717 lîsnàistrssse Xr. Z7
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2972/2 LiUigste Le^ugsqueUe für:

Fensterglas kohglas Drahtglas
belegt 8pìSNC!N!Li.8 unbelegt

Klle dorten 8pe2inlg!â8er ^elss unâ furbig.
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Die regierungsrätliche Weisung führt deutlich aus,
daß die Entwürfe hervorgegangen sind aus den Be-
strebungen zur Bekämpfung der Güterschlächterei. Sie
definiert den Ausdruck „Güterschlächrerei" dahin, daß
darunter zu verstehen sei der gewerbsmäßige Ankauf
landwirtschaftlicher Heimwesen mit folgender Weiterver-
äußerung binnen kürzester Frist zum Zwecke der Er--

jielung möglichst hoher Gewinne. Wenn die Weisung
dann mit allem Nachdruck die volkswirtschaftliche Schäd-
lichkeit des so betriebenen Liegenschaftenagentenberufes
bor Allgen führt und die Notwendigkeit klar nachweist,
daß hier gewissen Auswüchsen der Riegel gestoßen wer-
den muß, so gehen wir mit ihr vollständig einig. Auch
wir wünschen eine Erschwerung der Güterschlächterei,
s» weit eine solche möglich ist. Wenn aber die Wei-
sung sagt, daß sich die Liegenschaftenagenten nicht rein-
lich'scheiden lassen in solche, die nur mit landwirtschaft-
lichen, und in solche, die nur mit städtischen Liegenschaften
handeln, und deshalb den nichtlandwirtschaftlichen Güter-
berkehr den gleichen Bestimmungen und Erschwerungen
unterwerfen will wie die landwirtschaftlichen Güter,
und wenn die kantonsrätliche Kommission in ihrem Ent-
Wurfe dieser Auffassung folgt, so schießen beide weit
über das Ziel hinaus; sie treffen damit nicht bloß die
Mißstände, welche sie beseitigen wollen, sondern sie ziehen
dadurch die berechtigten beruflichen Interessen des ge-
samten Baugewerbes sehr stark in Mitleidenschaft. Es
soll Aufgabe der folgenden Zeilen sein, das in Kürze
àu beleuchten.

Es ist vorauszuschicken, daß der Art. 218 des Obli-
llationenrechtes, der gegen die Güterschlächterei bestimmt
'st, ausdrücklich betont, daß das Verbot keine Anmen-
dung finden dürfe ans Baugebiet. Die Interpretation
Baugebiet dürfte kaum so schwierig sein, daß es der

Behörde unmöglich werden sollte, die Unterscheidungs-
linie zwischen landwirtschaftlichem und der Bautätigkeit er-
schlossenem oder zu erschließendem Gebiete zu finden.
Es ist zu sagen, daß die Folgen der Güterschlächterei
beim städtischen Liegenschaftenverkehr nicht eintreten,
auch nicht beim Vorortsliegenschaftenverkehr, wenigstens
nicht insoweit, daß es unmöglich wäre, zwischen den
beiden Verkehrsarten zu unterscheiden. Es will uns
daher scheinen, daß der zürcherische Gesetzgeber mit seinen
Vorschriften über die Absichten des eidgenössischen Ge-
setzgebers weit hinausgeht, wenn er das gesamte Lie-
genschastsverkehrsgewerbe konzessionspflichtig erklären
will. §2 des Gesetzentwurfes bestimmt nämlich: „Wer
gewerbsmäßig den Kauf oder Verkauf oder Tausch von
im Kanton Zürich gelegenen Grundstücken betreiben àr
vermitteln will, bedarf einer staatlichen Bewilligung."
Das Gewerbe darf dann überhaupt nur gegen hohe
Kautionshinterlage betrieben werden. Uebertretungen
werden mit hohen Bußen geahndet.

Es macht den Eindruck, als ob der Gesetzgeber bei
diesen Vorschriften lediglich das eigentliche Agentenge-
werbe im Auge hatte und daß er, um der Schwierig-
keit der Klassifikation des Handels zu entgehen, diese all-
gemeine Definition gewählt hat. Möglicherweise hat
man aber doch daran gedacht, daß diese weitgehende
Fassung des Liegenschaftenhandels Anstoß erregen könnte.
Denn man suchte die Begründung darin, daß die wäh-
rend dem Kriege entstandene Wohnungsnot es auch
sachlich rechtfertige, den gesamten Liegenschaftenhandel
unter Kontrolle zu stellen. In den Kreisen des Bau-
gewerbes ist man der Meinung, daß gerade das Ge-
genteil der Fall ist. Der Krieg hat deutlich gezeigt,
daß, wenn der private Wohnungsbau und der' damit
absolut notwendige Liegenschaftenverkehr aufhört, die
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SBohnungSnot wächft. Haben nicht bie legten Satire
betutefeti, bah ber ©taat allein müfatnt ben berfd)iebeu=
artigen Sangenoffenfchaften bte 2Bol)mmgSnot nid)t be»

heben tann? gft nicht Don alten Seiten, aitdj bon ben
gleichen Seljorben, gemünzt werben, baß ber pcibate
Wohnungsbau mieber gefbrbert werbe? ®aS wirb aber
taunt bec galt fein, wenn man beut Siegenfchaftenüer»
fe§r fdjwere Letten anlegt, Söenn ber fRegierungSrat
hofft, and) bie ^Preisbewegung nichtlaubwirtfchaftlicher
Stegenfchaften emigermahen regeln gu tonnen, fo pat
ber Satigemerbeficmb allen ©ritnb, baran git gweifeln,
3m ©egenteil, bie ben Serfäufern itnb Sermittlern auf»
erlegten ßWngeffionS» ittib ftautiouSgebühren werben
biefe Kategorie Siegenfctjaften unb bamit and) wieber--

um bte SRietginfe
'
wefentlid) berteitern. gerner barf

wohl beactjtet werben, bah ©ejahr nape liegt, bah
bttrd) bas ©efeh eine Safte bemittelter Slgenten unb
Spefulatiten gefdjaffen wirb, bie bem Staate wobt bie

ljot)cn ©ebüfjren galten, babei aber eine Slrt Druft
biloett unb bie £iegeitfd)aftenpretfe nach ihrem belieben
in bie £mbe treiben.

®ie Slbfidjt beS ©efe^geberë ift burdjauS gut, wenn
er lebiglicipbaS Spefulantentitm treffen witroe. Slber
bie gaffung be§ ®efe|seS ift gu allgemein, als bah
nicht gu befürchten wäre, bah auch bie Setriebe beS Stecht»

teften, beS SaumeifterS unb weiterer Sategorien beS

SaitgcmerbeS getroffen würben, welche gur StuSübung
ihres SerufeS notwenbigerwetfe Siegenfchaftett taufen
ober bermittelu müffett. Siele Saumeifier unb Slrciii»
teften, aber auch gttnmermeifter ufw. taufen Saulanb,
um bnrauf Käufer gu bauen unb bamit Sefd)äftigung
gu haben ; fie bermittelu feljr oft aitd) einem Saitherrn
einen öiegenfehaftenfauf, ber fich für biefe Sapitalanlage
an einen gadjmann wenbet, ber il)m babei bie nötigen
baulichen Serbefferungen unb Umbauten beforgt.

Der Saumeifter fetbft tauft Sattb gum §ättferbau
aber metft nur bann, wenn er nicht genügenb Slufträge
dritter befommt, um feine Slrbeiter unb fein ißerfonal
gu befchäftigen. @r baut in geiteu flauen ©efchäftS-
gangeS; er tauft Sanb, um Raufet barauf gu ecfteüen,
er tauft Käufer, um fie umgubattert ; babei ift er aber
nicljt Sapitatift, er muh feine Häufet nachher wieber
berfaufen. SJtit biefet SetriebSweife werben ber Saue
meifter, ber Strchiteft, ber gimmermeifter unb anber»

Sauhanbwerfer gum gewerbSmähigen £iegenf<haften=
hänbter, ohne ©petulant gu fein in beS SBorteS allge»
meiner Stillegung.

Stenn nun biefe Semilente für bie mit ber SluS»

Übung ihres SerufeS berbunbenert Siegenfchaftengefchäfte
unter bie Sefttmmungen beS ©efc^eS fallen, bebeutet
bas einerfeitS eine ©rfdjwetuug ihrer ©i'ifteug, anber»
feits aber auch eine Serminberung ber Sautätigteit.
Denn bie wentgften biefer ©ewerbeteute fittb in ber
Sage, bie im ©efefje borgefehenen haben ÄongeffionS»
unb ÄautionSgebühren gu erlegen. Ste werben eben
einfach auf bie falser gewohnte ©rfteflung bon ^äufern
auf eigene Rechnung bergichten mitffen. Damit wirb
aber nicht bie Selebung ber Sautätigteit erreicht, bie
Slrbeitëtofigfeit wirb nicht behoben, fonbertt bermehrt.

2ßir haben bte Sefürchtung, bah bas borliegenbe
©cjc'h, wenn es fo bom ßantonSrate bem Solfe borge-
legt unb angenommen würbe, bielleicht ber ©üterfcbtäd)»
terei bie SBurgeln abgraben, gleichzeitig aber ben nicht»
lanbwirtfchafttichen £iegen|chaftenber£et)r auf ein SRini»
mum h^rabbrücten würbe. Die Sautätigteit war immer
ant heften, wenn ber Siegenfchaftenbertehr blühte. @s
bcftel)t baljer in ben Streifen beS Saugewerbes bie be=
rechtigte Sefürchtung, bah ba§ borliegenbe ©efej} in
feiner heutigen gaffung einen bebeutènben Slüdgang
ber Sautätigteit gttr golge haben werbe, nicht nur für

bie Saumeifter, fonbern für alle im Saitgewerbe tätigen
Serufe, bom Zimmermann bis gum ïapegierer.

®iefer Sefürchtung wollten wir SluSbruct geben in
einem Slugenblide, in welchem ben Sehörben noch bie

üffiöglichteit offen fteljt, ben flargelegten Schwierigteiten
gif begegnen. @S muh berpûtet werben, bah bie Sau»
gewerbetreibeubeu für ihren in SliiSübung ihres SerufcS
getätigten ütegenfehaftenbertehr unter baS beabfidjtigte
@efeh faUcu ; eS muh bertjütet werben, bah bitrch eine

weitgehenbe gu erwartenbe Sinfchrätifung beS Siegen»
fdhaftenbertehrS überhaupt eitt weiterer 9tüc£gang be§

SaugewerbeS unb bamit ftänbige SlrbeitSlofigteit eintritt.
(„®er greifittnige" SBch'tfon.)

Uolk$wirt$®afi.
Sogialfifitiftif. ®en etbgenöffifd)en Süäten wirb oom

SunbeStat ein SefchlttffeSetilwitrf über bie ©rrtchlung eineS

fogialftatiftif^en ®ienftgweigeS im eibgenöffifcEjert SlrbeitS»
amt unterbreitet. ®tefem fojialfiaiiftifchen ®ienft füllen
folgenbe Slufgaben gttgewiefen werben: SebenStoftetibe'
recl)tutttg unb Sofmftatiftit, @rfot|cljung ber Slrbeitêner»
hältniffe unb SlrbeilSbebinguttgen in Heimarbeit, gn=
buftrie, ©ewerbe unb H'iub^-

gut SBirtfchaftSlage. ®ie gürcljer fantonale SolfS»
wirtf(f)aft§bire£tion ertlärt in ihrem gahesbericht : SDie

Schweigerfotifumenten hotten int Hiublict auf bie roirt»
fchaftliche Sepreffion unb itt ©rwartung eines ttah«u
fßreiS unb SohnabbatteS nach SJlöglichfeit mit Slufträgen,
Steuanfchaffungen, 9leubauten, flîeparaturen, fowie ber
©inftellung oon ^>ülf§= uitb ®ienftperfottal gurüd. ®ie
allgemein beobachtete ©partenbeng bewirft bei Sel)örben
unb fßrioaten bie Streichung ober Itürgung 001t ßrebiten.
®ie barau§ refultierenben ©nttaffungen unb SlrbeitS»
lofenunterftütjungen, fowie bie ®atfad)e, bah bie fdjein»
bar eingefparten Seträge nur auf attbern Subgelpofiett
oerauSgabt werben muffen, beweifen, bah biefe gurüd»
haltung feine Sanierung ber ßriftS bringen fantt. ®ie
Sereitftellung oon Utotftanbëarbeiten tann bie gwattgS»
läge milbern. Durch ^ fJteoifiott ber ©infuhrjöHe wirb
oerfucht, bem fcfjäbticljert Dreibett ber Salutafpefulatiott
oerfchiebenfter Slrt eintgegengulreten, um einheimifchem
©ewerbe unb gnbitftrie unb ihrer Slrbeiterfdjaft ein

regelmäßiges SluStommen gu fiebern, ©ine fRegulierung
beS ''Preisabbaues bttreh 9Jîahnal)men ber SunbeSbehör»
ben ift bringenb erforberliclj, wenn nicht bttreh Äonfur»
renj uttb Spefulation bie ©ewittne inS SluSlanb wan»
bern follen, währenb Suttb, Danton, ©enteinben unb bie

bobenftättbigen wirtfdjaftlichen Unternehmungen bie ©e»
famttoften ber gürforge für bie baburcl) oerurfachte Sir»

beitSlofigteit übernehmen mttffen. Ilm biefen auheror»
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Wohnungsnot wächst. Haben nicht die letzten Jahre
bewiesen, daß der Staat allein mitsamt den verschieden-
artigen Baugenossenschaften die Wohnungsnot nicht be-
heben kann? Ist nicht von allen Seiten, auch von den
gleichen BeHorden, gewünscht worden, daß der private
Wohnungsbau wieder gefordert werde? Das wird aber
kaum der Fall sein, wenn man dem Liegenschaftenver-
kehr schwere Ketten anlegt. Wenn der Regierungsrat
hofft, auch die Preisbewegung nichtlandwirtschaftlicher
Liegenschaften einigermaßen regeln zu können, so hat
der Baugewerbestand allen Grund, daran zu zweifeln.
Im Gegenteil, die den Verkäufern und Vermittlern auf-
erlegten Konzessions- und Kautionsgebühren werden
diese Kategorie Liegenschaften und damit auch wieder-
um die Mietzinse wesentlich verteuern, Ferner darf
wohl beachtet werden, daß die Gefahr nahe liegt, daß
durch das Gesetz eine Kaste bemittelter Agenten und
Spekulanten geschaffen wird, die dem Staate wohl die

hohen Gebühren zahlen, dabei aber eine Art Trust
bilven und die Liegeuschaftenpreise nach ihrem Belieben
in die Hohe treiben.

Die Absicht des Gesetzgebers ist durchaus gut, wenn
er lediglich das Spekulantentum treffen würoe. Aber
die Fassung des Gesetzes ist zu allgemein, als daß
nicht zu befürchten wäre, daß auch die Betriebe des Archi-
tekten, des Baumeisters und weiterer Kategorien des

Baugewerbes getroffen würden, welche zur Ausübung
ihres Berufes notwendigerweise Liegenschaften kaufen
oder vermitteln müssen. Viele Baumeister und Archi-
tekten, aber auch Zimmermeister usw. kaufen Bauland,
um darauf Häuser zu bauen und damit Beschäftigung
zu haben; sie vermitteln sehr oft auch einem Banherrn
einen Liegenschaftenkanf, der sich für diese Kapitalanlage
an einen Fachmann wendet, der ihm dabei die nötigen
banlichen Verbesserungen und Umbauten besorgt.

Der Baumeister selbst kauft Land zum Hänserbau
aber meist nur dann, wenn er nicht genügend Aufträge
Dritter bekommt, um seine Arbeiter und sein Personal
zu beschäftigen. Er baut in Zeiten flauen Geschäfts-
ganges; er kauft Land, um Häuser darauf zu erstellen,
er kauft Häuser, um sie umzubauen; dabei ist er aber
nicht Kapitalist, er muß seine Häuser nachher wieder
verkaufen. Mit dieser Betriebsweise werden der Baue
meister, der Architekt, der Zimmermcister und ander-
Bauhandwerker zum gewerbsmäßigen Liegenschaften-
Händler, ohne Spekulant zu sein in des Wortes allge-
meiner Auslegung.

Wenn nun diese Bernfslente für die mit der Ans-
Übung ihres Berufes verbundeneu Liegenschaftengeschäfte
unter die Bestimmungen des Gesetzes fallen, bedeutet
das einerseits eine Erschwerung ihrer Existenz, ander-
seits aber auch eine Verminderung der Bautätigkeit,
Denn die wenigsten dieser Gewerbcleute sind in der
Lage, die im Gesetze vorgesehenen hohen Konzessions-
und Kautivnsgebühren zu erlegen, Sie werden eben
einfach auf die früher gewohnte Erstellung von Hänsern
auf eigene Rechnung verzichten müssen. Damit wird
aber nicht die Belebung der Bautätigkeit erreicht, die
Arbeitslosigkeit wird nicht behoben, sondern vermehrt.

Wir haben die Befürchtung, daß das vorliegende
Gesetz, wenn es so vom Kantonsrate dem Volke vorge-
legt und angenommen würde, vielleicht der Güterschläch-
terei die Wurzeln abgraben, gleichzeitig aber den nicht-
landwirtschaftlichen Liegenschaftenverkehr auf ein Mini-
mum Herabdrücken würde. Die Bautätigkeit war immer
am besten, wenn der Liegenschaftenverkehr blühte. Es
lnsteht daher in den Kreisen des Baugewerbes die be-
rechtigte Befürchtung, daß das vorliegende Gesetz in
seiner heutigen Fassung einen bedeutenden Rückgang
der Bautätigkeit zur Folge haben werde, nicht nur für

die Baumeister, sondern für alle im Baugewerbe tätigen
Berufe, vom Zimmermann bis zum Tapezierer,

Dieser Befürchtung wollten wir Ausdruck geben in
einem Augenblicke, in welchem den Behörden noch die

Möglichkeit offen steht, den klargelegten Schwierigkeiten
zu begegnen. Es muß verhütet werden, daß die Ban-
gewerbetreibenden für ihren in Ausübung ihres Berufes
getätigten Liegenschaftenverkehr unter das beabsichtigte
Gesetz fallen; es muß verhütet werden, daß durcki eine

weitgehende zu erwartende Einschränkung des Liegen-
schaftenverkehrs überhaupt ein weiterer Rückgang des

Baugewerbes und damit ständige Arbeitslosigkeit eintritt.
(„Der Freisinnige" Wetzikon.)

YMwiMHâ
Sozialstatistik. Den eidgenössischen Räten wird vom

Bundesrat ein Beschlussesenlwurf über die Errichtung eines

sozialstatistischen Dienstzweiges im eidgenössischen Ärbeits-
amt unterbreitet. Diesem sozialstatistischen Dienst sollen
folgende Aufgaben zugewiesen werden: Lebenskostenbe-
rechnung und Lohnstatistik, Erforschung der Arbeitsver-
Hältnisse und Arbeitsbedingungen in Heimarbeit, In-
dustrie, Gewerbe und Handel,

Zur Wirtschaftslage. Die Zürcher kantonale Volks-
wirtschaftsdireklion erklärt in ihrem Jahesbericht: Die
Schweizerkonsumenten halten im Hinblick auf die wirt-
schaftliche Depression und in Erwartung eines nahen
Preis und Lohnabbaues nach Möglichkeit mit Aufträgen,
Neuanschaffungen, Neubauten, Reparaturen, sowie der
Einstellung von Hülfs- und Dienstpersonal zurück. Die
allgemein beobachtete Spartendenz bewirkt bei Behörden
und Privaten die Streichung oder Kürzung von Krediten.
Die daraus resultierenden Entlassungen und Arbeits-
losenunterstützungen, sowie die Tatsache, daß die schein-
bar eingesparten Betrüge nur auf andern Budgetposten
verausgabt werden müssen, beweisen, daß diese Zurück-
Haltung keine Sanierung der Krisis bringen kann. Die
Bereitstellung von Notstandsarbeiten kann die Zwangs-
läge mildern. Durch die Revision der Einfuhrzölle wird
versucht, dem schädlichen Treiben der Valutaspekulation
verschiedenster Art eintgegenzulreten, um einheimischem
Gewerbe und Industrie und ihrer Arbeiterschaft ein
regelmäßiges Auskommen zu sichern. Eine Regulierung
des Preisabbaues durch Maßnahmen der Bundesbehör-
den ist dringend erforderlich, wenn nicht durch Konkur-
renz und Spekulation die Gewinne ins Ausland wan-
dern sollen, während Bund, Kanton, Gemeinden und die

bodenständigen wirtschaftlichen Unternehmungen die Ge-
samtkosten der Fürsorge für die dadurch verursachte Ar-
beitslosigkeit übernehmen müssen, Um diesen außeror-
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